jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Niederosterreich 1996/05/13
Senat-K0O-96-437

JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 13.05.1996

Rechtssatz
Die Aufforderung zur Untersuchung der Atemluft auf Alkoholgehalt ist grundsatzlich an jedem Ort zuldssig und der

Verdachtige hat dieser Aufforderung Folge zu leisten.

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Niederösterreich 1996/05/13 Senat-KO-96-437
	JUSLINE Entscheidung


